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Nr. 11 Verordnung: Verordnung des besonderen Verwaltungsausschusses der „Alten- und 
Pflegeheime Steyr“ (APS) betreffend die Übertragung von Zuständigkeiten 
nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) auf den Bürgermeister 
(Informationsfreiheit Übertragungsverordnung Verwaltungsausschuss APS) 

 
 

Verordnung 

des besonderen Verwaltungsausschusses der „Alten- und Pflegeheime Steyr“ (APS) betreffend 
die Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) auf den 
Bürgermeister (Informationsfreiheit Übertragungsverordnung Verwaltungsausschuss APS) 

 

Auf Grund des § 47 Abs. 3a in Verbindung mit Abs. 6 des Statuts für die Stadt Steyr 1992 (StS. 1992), 
LGBl. 9/1992, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. 64/2025, wird verordnet: 

 

§ 1 

Zuständigkeitsübertragung 

Hinsichtlich der Veröffentlichung von Informationen von allgemeinem Interesse und des Zugangs zu 
Informationen im Sinn des Informationsfreiheitsgesetzes, BGBl. 5/2024, wird die Zuständigkeit des 
besonderen Verwaltungsausschusses der „Alten- und Pflegeheime Steyr“ (APS) sowie des zuständigen 
Mitgliedes des Stadtsenates zur Gänze auf den Bürgermeister übertragen. 

Der Bürgermeister wird beauftragt, dem Verwaltungsausschuss der Alten- und Pflegeheime Steyr (APS) 
über die angefallenen Informationsbegehren und deren Erledigung in der darauffolgenden Sitzung zu 
berichten. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Verordnungsblatt II der Stadt Steyr 
in Kraft. 
 
 

Der Bürgermeister: 

Ing. Markus Vogl 
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